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Einfuhr eines Luftfahrzeugs mit Bedienungspersonal[footnoteRef:1]; Fragebogen [1:  Als Bedienungspersonal gelten Personen, die im Besitz der gesetzlichen Bewilligungen zur Führung des Luftfahrzeugs sind und im Arbeits- oder Auftragsverhältnis zum Überlasser des Luftfahrzeugs stehen.] 

	[bookmark: Text2][bookmark: Text3]Beilage zur Einfuhrzollanmeldung Nr.       vom       der Zollstelle      



	Technische Daten
	Immatrikulation      

	Luftfahrzeughersteller
	[bookmark: Text9]     
	Luftfahrzeugtyp
	[bookmark: Text13]     

	Luftfahrzeug für den Transport von
	|_| Passagieren	|_| Fracht
	Serien-Nr.
	[bookmark: Text14]     



Dieser Fragebogen ist auszufüllen bei Luftfahrzeugen, die

· mit Bedienungspersonal1
· zu Beförderungszwecken (Güter- oder Personenbeförderung)

zur Verfügung gestellt werden (Art. 6 MWSTV[footnoteRef:2]). [2:  Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (SR 641.201)] 


Leistungserbringer
Leistungsempfänger
A
Zurverfügungstellen eines Luftfahrzeugs + Bedienungspersonal1
zu Beförderungszwecken
B

Beantworten Sie bitte die nachfolgenden Fragen:

	1. Wird das Luftfahrzeug durch den Leistungserbringer oder den Leistungsempfänger eingeführt
(siehe Skizze)?
	
	|_| Leistungserbringer	|_| Leistungsempfänger

	
	






	2. Der Leistungserbringer ist ein Luftverkehrsunternehmen, das gewerbsmässig und überwiegend international fliegt (Luftverkehrsunternehmen im Sinne von Art. 23 Abs. 2 Ziff. 8 MWSTG[footnoteRef:3]). [3:  Mehrwertsteuergesetz vom 12. Juni 2009 (SR 641.20)] 

	
	[bookmark: Kontrollkästchen9][bookmark: Kontrollkästchen10]|_| Ja	|_| Nein

	
	






	3. Eigentums- und Besitzverhältnisse am Luftfahrzeug

a. Der Leistungserbringer ist Eigentümer des Luftfahrzeugs.
	
	|_| Ja	|_| Nein


Wenn Sie "Nein" gewählt haben, beantworten Sie bitte die Frage 3b, bei "Ja" unterzeichnen Sie den Fragebogen auf der zweiten Seite.

b. Der Leistungserbringer hat das Luftfahrzeug ins Aircraft Management übernommen.
	
	|_| Ja	|_| Nein


Wenn Sie "Nein" gewählt haben, beantworten Sie bitte die Frage 3c, bei "Ja" die Frage 4.

c. Der Leistungserbringer hat das Luftfahrzeug ohne Bedienungspersonal1 gemietet.
	
	|_| Ja	|_| Nein


Wenn Sie "Nein" gewählt haben, beantworten Sie bitte die Frage 3d, bei "Ja" unterzeichnen Sie den Fragebogen auf der zweiten Seite.

d. Der Leistungserbringer hat das Luftfahrzeug mit Bedienungspersonal1 gemietet.
	
	|_| Ja	|_| Nein


Wenn Sie "Nein" gewählt haben, beantworten Sie bitte die Frage 3e, bei "Ja" die Frage 4.

e. Welcher andere Sachverhalt liegt vor?
     
     
     

	4. Sachverhalt, wenn auf Frage 3b oder 3d mit "Ja" geantwortet wurde
Leistungserbringer/
Leistungsempfänger
Leistungsempfänger
Leistungserbringer
Aircraft Management 
oder
Zurverfügungstellen eines Luftfahrzeugs + Bedienungspersonal1
zu Beförderungszwecken
Aircraft Management 
oder
Zurverfügungstellen eines Luftfahrzeugs + Bedienungspersonal1
zu Beförderungszwecken
B
A
X


a. Wer ist Eigentümer des Luftfahrzeugs oder wer hat es ohne Bedienungspersonal1 gemietet?

     
     
     

b. Ist der Eigentümer resp. der Leistungserbringer, der es ohne Bedienungspersonal1 gemietet hat, ein Luftverkehrsunternehmen, das gewerbsmässig und überwiegend international fliegt (Luftverkehrsunternehmen im Sinne von Art. 23 Abs. 2 Ziff. 8 MWSTG)?

		
	|_| Ja	|_| Nein



Bemerkungen:
     
     




Wird in der Zollanmeldung die steuerfreie Einfuhr des Luftfahrzeugs gestützt auf Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe e MWSTG beantragt, so ist gegenüber der Zollstelle nachzuweisen, dass alle hierzu notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind.

	Ort und Datum
	Anmeldepflichtige Person
	Für die Zollstelle
	

	[bookmark: Ort][bookmark: fldDatum]     ,      
	[bookmark: Text15]     
	
	



Form. 52.42 BAZG d 01.2022
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